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FASCHINGSGESELLSCHAFT 
„Stadtgarde Auerbach“ e.V. 
IM BUND DEUTSCHER KARNEVAL 
 
 

Jugendschutzkonzept 2026, Stand 05.01.2026 					1. Vorstand: 
Martin Steiner 
Wiesenstrasse 13 
91275 Auerbach 
Tel. 09643-20 59 64


Jugendschutzkonzept FG Stadtgarde Auerbach 
Vorwort
Wir alle tragen Verantwortung – egal ob Funktionär*in oder Mitglied, ob Trainer*in oder Athlet*in, ob ehrenamtlicher Helfer*in oder hauptamtlicher Mitarbeiter*in – Kinder- und Jugendschutz geht uns ALLE an!
Die FG Stadtgarde Auerbach ist sich seiner besonderen Verantwortung gegenüber Kindern und Jugendlichen bewusst. Mit diesem Jugendschutzkonzept möchten wir sicherstellen, dass junge Menschen in unserem Verein vor Gefahren wie Gewalt, Diskriminierung und sexueller Übergriffigkeiten geschützt werden. Unser Ziel ist es, sichere Strukturen zu schaffen, die respektvollen Umgang fördern und präventiv wirken. 
Nicht eine Maßnahme allein kann vor sexualisierter Gewalt schützen! Ziel muss es daher sein eine Vielzahl von Schutzbausteinen zu etablieren, um eine Kultur der Achtsamkeit selbstverständlich werden zu lassen, damit eine möglichst täterunfreundliche und -abschreckende Umgebung geschaffen wird.

1) FG Ansprechpartner (Kinder- und Jugendschutzbeauftragte) 
Es wird eine Kinder- und Jugendschutzbeauftragte (weiblich) in der FG Stadtgarde Auerbach durch die Vorstandschaft, auf Vorschlag der Garde- und Jugendbeauftragten, berufen. 
Auf der FG Stadtgarde Auerbach Homepage ist die Ansprechpartnerin und ihre Kontaktdaten veröffentlicht. 
Für die Erreichbarkeit ist eine offizielle Fachfunktions-Emailadresse (praevention@fg-auerbach.de) eingerichtet, die automatisch an die Emailadresse der Kinder- und Jugendschutzbeauftragten weitergeleitet wird.

• Tätigkeitsbeschreibung 
Es ist nicht Aufgabe der Ansprechpartnerin Betroffene und/oder Täter*innen zu betreuen, therapeutisch aktiv oder ermittelnd tätig zu werden. Für die Fachberatung und die Arbeit mit Betroffenen wird professionelle Hilfe in Anspruch genommen, die über die Kinder- und Jugendschutzbeauftragten vermittelt werden können.
• Aufgaben
· Kontaktperson bei Verdachtsfällen 
· Mitwirkung im internen Krisenmanagement 
· Ansprechpartner für externe Organisationen 
· Organisation von Präventionsschulungen
· Ansprechpartner für Trainer, Funktionäre usw. in Fragen der Gewaltprävention
· Vereinsinterne Öffentlichkeitsarbeit zum Thema 

2) Eignung von Mitarbeitern 

Die haupt-, nebenberuflichen und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen des Vereines weisen durch 
verschiedene Verpflichtungen ihre grundsätzliche Eignung für ihre Tätigkeit nach. Hierbei kann es auch zu unterschiedlichen Vorgaben je nach Aufgaben- und Tätigkeitsprofil kommen. 

• 2.1) Selbstverpflichtungserklärung (= Ehrenkodex) 

Alle Funktionsträger der FG Stadtgarde Auerbach sind zur Abgabe des Ehrenkodex verpflichtet.
Die Selbstverpflichtungserklärungen werden bei der Kinder- und Jugendschutzbeauftragten aufbewahrt. 
Bei Neuwahlen oder Übergabe eines Traineramts wird der Ehrenkodex an die neuen Funktionsträger weitergeben und die Abgabe kontrolliert. 
Die Kontrolle der Vollständigkeit der abzugebenden Selbstverpflichtungserklärungen von 
verpflichtenden Personen übernimmt die Kinder- und Jugendschutzbeauftragte.
Die Abgabe der Selbstverpflichtungserklärung ist einmalig und muss nicht regelmäßig erneuert 
werden.

Ehrenkodex – siehe Anlage 1

• 2.2) Erweitertes Führungszeugnis 

Jeder Person, die das 14. Lebensjahr vollendet hat, wird auf Antrag ein Zeugnis über den sie 
betreffenden Inhalt des Zentralregisters erteilt. Im Erweiterten Führungszeugnis werden 
bestimmte Straftaten auch im minderschweren Bereich aufgelistet, sowie die genannten 
Verurteilungen und einschlägige Jugendstrafen zehn Jahre im Zentralregister archiviert. 

Cave: Erweiterte Führungszeugnisse geben nur Auskunft über tatsächliche und auch 
entsprechend einschlägige Verurteilungen. Eingestellte Verfahren, laufende 
Ermittlungsverfahren, Verfahren, die mit Freisprüchen geendet haben, oder Straftaten, die 
wegen Verjährung nicht mehr verfolgt werden konnten, werden im erweiterten 
Führungszeugnis nicht aufgeführt. Ebenso wenig, werden Straftaten aufgeführt, die nach zehn 
Jahren nicht mehr archiviert werden! 

Folgende Personen müssen ein erweitertes Führungszeugnis aufgrund Ihres Tätigkeitsprofils 
(Betreuung von Jugendlichen, Trainer*in im Jugendbereich, Fachfunktion) jeweils zu Beginn 
einer neuen Legislaturperiode der Vorstandschaft (also alle 4 Jahre) oder bei Übergabe im Traineramt vorlegen: 
· Vorstandschaft
· Trainer*innen
· Betreuer*innen im Trainingslager 
· Betreuer*innen von Teamreisen mit Kindern und Jugendlichen 
· Kinder- und Jugendschutzbeauftragte 
Die Abgabe erfolgt jeweils zu Beginn der Berufung oder des regelmäßig wiederkehrenden 
Einsatzes vor der jeweiligen Maßnahme. Die Erneuerung der erweiterten Führungszeugnisse 
erfolgt automatisch jeweils zu Beginn der neuen Legislaturperiode der Vorstandschaft. 
Das erweiterte Führungszeugnis muss bei der Kinder- und Jugendschutzbeauftragten zur Kontrolle vorgezeigt werden. (Das Original wird dem Besitzer wieder ausgehändigt) 

Die Kontrolle der Eintragungen erfolgt durch die Kinder- und Jugendschutzbeauftragte. Das 
eigene erweiterte Führungszeugnis der Kinder- und Jugendschutzbeauftragte wird von der Gardebeauftragten kontrolliert.
Die Kontrolle der Vollständigkeit der abzugebenden erweiterten Führungszeugnisse von 
verpflichtenden Personen übernimmt die Kinder- und Jugendschutzbeauftragte. 

3) Schutzvereinbarungen

Schutzvereinbarungen regeln die Situationen besonderer Nähe zwischen Verantwortlichen im Sport und anvertrauten Kindern und Jugendlichen. Sie definieren, welches Verhalten erwünscht und welches unerwünscht ist, und ermöglichen daher, den Schutz vor falschen Verdächtigungen, gezielter auf Verhaltensweisen zu achten und Kindern und Jugendlichen vor sexuellem Missbrauch zu schützen. Siehe Anlage 2

Folgende Bereiche wurden in der Schutzvereinbarung geregelt: 
• Einzeltraining 
• Körperkontakt 
• Geschenke 
• Aufenthalt im Privatbereich 
• Umkleiden 
• Reisen und Übernachtungen 
• Geheimnisse 
• Abweichungen von Schutzvereinbarungen

Die Schutzvereinbarung ist im Ehrenkodex aufgelistet und wurde von allen Funktionären unterschrieben. 

4) Umkleiden und Übernachtungen

Da wir als FG Stadtgarde Auerbach über keine eigenen Räumlichkeiten verfügen, achten wir bei der Planung und Durchführung unserer Veranstaltungen darauf, geeignete Umkleidemöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Dabei sorgen wir für eine klare Trennung in eine allgemeine, gemeinsam genutzte Umkleide sowie – je nach Bedarf – eine exklusive Umkleidemöglichkeit, um dem individuellen Schamgefühl und dem Schutzbedürfnis der Teilnehmenden gerecht zu werden. 

Übernachtung im Rahmen von Vereinsaktivitäten werden stets geschlechter- und/oder familiengetrennt organisiert. Dabei wird besonders auf die Wahrung der Privatsphäre sowie den Schutz der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen geachtet. 


5) Informationen 

•5.1) Information Kinder und Jugendliche
Zur Sicherstellung eines transparenten und wirksamen Kinder- und Jugendschutzes, findet ein kurzes Gespräch mit jeder Gruppe statt, in dem sich die Beauftragte persönlich vorstellt und für Fragen zur Verfügung steht. So stellen wir sicher, dass alle Kinder und Jugendlichen wissen, an wen sie sich bei Bedarf wenden können. 

•5.2) Information Eltern und Erziehungsberechtigten 
Die Eltern und Erziehungsberechtigten werden transparent über die Maßnahmen unseres Kinder- und Jugendschutzes informiert. Sie erhalten vor Beginn der Session ein Informationsblatt sowie die Kontaktdaten unserer Kinder- und Jugendschutzbeauftragten. So stellen wir sicher, dass auch das Umfeld der Kinder und Jugendlichen über unsere Schutzmaßnahmen informiert ist und bei Bedarf den direkten Kontakt zur Ansprechperson aufnehmen kann. 

Siehe Anlage 3

6) Leitfaden für Verdachtsfälle 
Der Leitfaden für Verdachtsfälle dient als Arbeitshilfe und -anweisung, wie im konkreten Verdachtsfall vorgegangen werden soll 
Prinzipiell gilt: 
· Bei einem Verdachtsfall MUSS dieser der Kinder- und Jugendschutzbeauftragten schnellstmöglich mitgeteilt werden. (Die Verpflichtung zur Meldung ergibt sich aus dem Ehrenkodex). 
· Es ist nicht Aufgabe der Kinder- und Jugendschutzbeauftragten Ermittlungen in Verdachtsfällen durchzuführen 
· 4-Augen-Prinzip – Entscheidungen erfolgen generell nicht allein 
· Sicherstellung der Dokumentation inklusive Handlungsempfehlungen – siehe Anlage 4
· Klare Festlegung der Kompetenzen und Aufgaben 
In regelmäßigen Abständen werden die Funktionsträger über die Vorgehensweise beim Verdachtsfall informiert und erinnert. 
Bei den Verdachtsfällen ist zu unterscheiden, ob es sich um einen unbegründeten Verdacht, eine 
Grenzverletzung oder bis hin zu einer Straftat handelt, um dementsprechend zu reagieren. Bei den 
einzuleitenden Maßnahmen stehen unter anderem folgende Möglichkeiten im Raum: 
· Gefährdungsansprache 
· Einleitung eines Sportgerichtsverfahrens im DTV 
· Einschränkung einer Lizenzausübung 
· Antrag auf Ausschluss bei der FG Stadtgarde Auerbach 
· Ausübung des Hausrechts bei Veranstaltungen der FG Stadtgarde Auerbach


Mit diesem Konzept verpflichten wir uns, den Schutz von Kindern und Jugendlichen ernst zu nehmen und durch präventive Maßnahmen sowie verantwortungsvolles Handeln ein sicheres und unterstützendes Umfeld zu gewährleisten. 

Das Jugendschutzkonzept wurde am 07.01.2026 durch die Vorstandschaft beschlossen. 

Bei Fragen zum Jugendschutzkonzept könnt ihr euch an folgenden Personen wenden: 
Jugendschutzbeauftragte Elena Wagner 
Gardebeauftragte Mandy Schmid
Jugendleitung Isa Gnan
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